
Dokumentation

„FGM_C – Beratung, Prävention und Lobbyarbeit“ am 1. Dezember 2020 

FGM_C (Female Genital Mutilation_Cutting) ist eine schwere Menschenrechtsverletzung und in Deutschland 
strafbar. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen 
von weiblicher Genitalbeschneidung bzw. -verstümmelung betroffen sind. Mit dem Zuzug von Menschen aus  
FGM_C-Risikoländern steigt die Zahl der beschnittenen und von FGM_C bedrohten Mädchen und Frauen auch in 

Deutschland. Die Beratungsfachdienste der verbandlichen Caritas sind zunehmend mit dem Thema konfrontiert.

Mit der Fachtagung „FGM_C – Beratung, Prävention und Lobbyarbeit“ haben der Deutsche Caritasverband 
(DCV), IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit - Deutschland und der Sozialdienst 

katholischer Frauen Gesamtverein (SkF) alle Teilnehmenden eingeladen, sich mit dem stark tabuisierten Thema 

auseinanderzusetzen. Inhaltlich wurde der Fokus in diesem Jahr auf die Beratungspraxis gelegt. Die Themen 

Beratung, Prävention, Sexualpädagogik, rechtliche Fragestellungen und Öffentlichkeitsarbeit wurden beleuchtet.

Die Fachtagung ist insgesamt auf sehr positive Resonanz gestoßen. Wir freuen uns, Ihnen eine Dokumentation 

der Fachtagung zur Verfügung stellen zu können und bedanken uns bei allen Mitwirkenden und allen Teilneh-

menden für die angeregten und engagierten Diskussionen!

Freiburg, Dezember 2020

Sabine Fähndrich (DCV), Theresa Schmidt (DCV), 

Regine Rosner (IN VIA Deutschland), Mareike Krebs (IN VIA Deutschland), 

Regine Hölscher-Mulzer (SkF Gesamtverein), Dr. Petra Kleinz (SkF Gesamtverein)
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Informationsfilm für Berater*innen zur weiblichen Genitalbeschneidung/Genitalverstümmelung: 

https://youtu.be/EQFR2Gh5RBg

Informationen des Deutschen Caritasverbands:

https://www.caritas.de/fgm_c
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Von FGM/C  
betroffene Frauen beraten 

Fachtag FGM/C – Beratung, Prävention und Lobbyarbeit 
01.12.2020 

Birgit Wetter-Kürten (SkF e.V. Köln) 
Anke Hirsch (Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.) 

Workshop 2 
Moderation: Sabine Fähndrich 

Überblick … 

  Projektinformationen…  

  Warum ist das Thema wichtig in der Beratungspraxis anzusprechen?!  

  Sprechen über FGM/C 

 Herausforderungen 

 Haltung 

 Ins Gespräch kommen… 

  Fragen…(über die Chatfunktion) 

  Relevanz für die Lebensbereiche von Migrantinnen 

 Gesundheit 

 Schwangerschaft und Geburt 

 FGM/C und Asylrecht 

 FGM/C und Kinderschutz 

  Fragen…(über die Chatfunktion) 

  Homepage www.fgm-caritasnet.de  

Nr. 2 

http://www.fgm-caritasnet.de
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Das Projekt…  

Modellprojekt „Beratung von FGM/C betroffenen oder bedrohten Frauen und 
Mädchen“ (2019-2020) 

  Ein Beratungsprojekt von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen im 
Erzbistum Köln 

  Unter dem Dach der katholischen Schwangerschaftsberatung „esperanza“ 
werden Beraterinnen und Berater von Caritas und SkF speziell geschult um 
betroffenen Frauen zu helfen.  

  Finanziert wird das Modellprojekt von der Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum 
Köln.  

Nr. 3 

  Caritasverband Rhein-Berg e.V. 

  Caritasverband Bonn e.V. 

  SKFM Düsseldorf e. V. 

  Caritasverband Euskirchen e. V.  

  SkF e. V. Rhein-Erft-Kreis  

  Caritasverband für den Oberbergischen Kreis e. V. 

  Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e. V.  

  SkF e.V. Köln. 

  SkF e. V. Leverkusen 

  SKFM  Mettmann e. V. 

  SkF e. V. Neuss 

  Caritasverband Remscheid e. V. 

  SkF e. V. Bonn und Rhein-Sieg-Kreis 

  Caritasverband  Wuppertal / Solingen e. V. 

Nr. 4 
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Warum ist das Thema wichtig…?! 

  ca. 67.000 betroffene Frauen leben in Deutschland 

  Interesse – Mitgefühl – Solidarität 

  viele Beratungen von Frauen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund  

  Unterstützung, Hilfe und Schutz für betroffenen Mädchen 
und Frauen 

  vorhandene Netzwerke und Kooperationen nutzen und 
weiterentwickeln  

Nr. 5 

Nr. 6 
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Sprechen über FGM/C  

Herausforderung 

Betroffene Frauen sprechen das Thema FGM in der Regel nicht an.  

Gründe dafür können sein:  

  FGM = erlittene Gewalt 

  Gefühle der Scham, Schuld, Ohnmacht 

  Tradition, betroffene Mädchen und Frauen mussten FGM als „Normalität“ erleben 

  wenig oder keine Kenntnisse über gesundheitliche Auswirkungen und/oder die Relevanz 
für verschiedene Lebensbereiche 

  Kenntnisse oder Interesse in den verschiedenen Diensten/ Beratungsstellen werden 
nicht erwartet 

FGM als wichtiges Thema für verschiedene Lebensbereiche betroffener Frauen tritt ohne besondere 
Aufmerksamkeit und Kenntnisse der Beratenden oft nicht in Erscheinung! 

Nr. 7 

Bedeutung für die Begleitung/ Beratung 

Beratungshaltung 

  Interesse/ Mitgefühl/ Neutralität 

  Verantwortung 

ein Thema ansprechen, welches für die Klientin belastend ist und Verantwortung, FGM nicht   
anzusprechen  

  Wissen 

Kenntnisse zu Traumatisierung, Migration, Hintergründe in verschiedenen Herkunftsländern, 

physische und psychische Folgen, UND: Nichtwissen  

  Klarheit 

Gründe für ein Thematisieren, welche Informationen könnten für die Frau, die Familie bedeutsam 
sein? 

Nr. 8 
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Bedeutung für die Begleitung/ Beratung 

 Beratungshaltung 

  Aufmerksamkeit 

       Anliegen und Individualität der Frau achten, Bedürfnisse und Prioritäten wahrnehmen, Zeit 

  Stabilität 

       ressourcenorientierte Beratung, Fachleute bei Bedarf hinzuziehen, Selbstfürsorge 

  Selbstreflexion 

       welche Kenntnisse und welches Netzwerk ist nötig, um sicher beraten zu können? 

        Umgang mit eigenen Werten und starken Gefühlen 

        Ein unreflektierter Umgang mit dem Thema FGM kann zu neuen Verletzungen und  
Stigmatisierungen führen 

Nr. 9 

Bedeutung für die Begleitung/ Beratung  

  

    Das Beratungsgespräch  

  Aktiv werden: Könnte es aufgrund der Prävalenzrate in dem Herkunftsland bedeutsam 
sein, FGM anzusprechen? Aus welchem Grund? Welche Informationen könnten wichtig 
sein? Wen könnte ich unterstützend hinzuziehen? 

  Gesprächsangebot: die Frau entscheidet über Annahme oder Ablehnung des 
Angebotes (Ausnahme: es gibt Hinweise zu Kindeswohlgefährdung) 

  Begriffsunterscheidung (Genitalverstümmelung/ Beschneidung) 

  Ruhe/ Gelassenheit/ Struktur: Für einen vertrauensvollen Rahmen sorgen.  

  Grenzen respektieren: Nachfragen und ankündigen  

Nr. 10 
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Ins Gespräch kommen 

Beispielhaft: 

  „Wir beraten viele Frauen aus aller Welt. Darf ich Sie etwas zu Ihrem Herkunftsland 
fragen? Wir haben erfahren, dass dort viele Frauen beschnitten werden. Können Sie 
dazu etwas berichten?“ 

  „Sie haben einen Asylantrag gestellt, der noch nicht entschieden wurde. Ich würde gern 
etwas Persönliches ansprechen, was dafür relevant sein könnte. Wenn Frauen oder 
Mädchen beschnitten sind oder ihnen bei der Rückkehr eine Beschneidung droht, haben 
sie manchmal ein Recht auf Asyl. Könnte das für Sie oder Ihre Familie wichtig sein?“ 

  „Ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Wir beschäftigen uns in unserer 
Beratungsstelle schon länger mit dem Thema weibliche Beschneidung. Wir können 
Frauen und Familien dazu Informationen und Beratung anbieten. Könnte das für Sie 
oder für Frauen, die Sie kennen, von Interesse sein?“ 

Nr. 11 

Fragen? 

Nr. 12 
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Relevanz für die Lebensbereiche von Migrantinnen 

  Gesundheit 

  Schwangerschaft und Geburt 

  FGM/C und Asylrecht 

  FGM/C und Kinderschutz 

Nr. 13 

Gesundheit 

  Typisierung 

       Typisierung I-IV = Ordnung, Einteilung, Abrechenbarkeit 

         meistens unbekannt bei den betroffenen Frauen 

         Typisierung beschreibt nicht, wie eine erlittene Beschneidung erlebt und verarbeitet wurde 

  Gesundheitliche Folgen 

       Lebensgefahr, Mädchen und Frauen können dies auch in ihrem Umfeld als Zeugin erlebt haben 

         lebenslange gesundheitliche Probleme, Schmerzen, Entzündungen, Behinderungen, PTBS 

         Beschwerden werden oft nicht in Zusammenhang mit FGM gesehen 

         eine sorgfältige medizinische Abklärung ist unabdingbar, im Beratungsgespräch nicht möglich 

  Medikalisierung 

       nein zu Medikalisierung 

Nr. 14 
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Gesundheit 

  Medizinische Hilfe 

       viele Beschwerden sind behandelbar, es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sich mit der Behandlung 

         von betroffenen Frauen auskennen 

         nicht jede Beschneidung ist leicht zu erkennen 

         bei Diskrepanzen zwischen Diagnose und Angaben der Frau = eine Fachärztin/ einen 

         Facharzt hinzuziehen 

  Chirurgische Rekonstruktion 

       eine Möglichkeit, psychisches und physisches Wohlbefinden zu verbessern 

        Entscheidung trifft die Frau, es kann ein schwieriger Entscheidungsprozess sein 

        Begleitung hilfreich 

  Therapeutische Hilfe 

       Unterstützung bei der Vermittlung, der Wartezeit, Vorurteile besprechen 

Nr. 15 

Schwangerschaft und Geburt 

  Schwangerschaftsberatungsstellen, Hilfen konkret 

       Zeit, Nachfragen, Zuhören 

        Vorsorgeuntersuchungen: wurde FGM thematisiert? 

        Unterstützung und Begleitung (Hebammensuche, Klinikanmeldung) 

        finanzielle Hilfen (BUST und FGM in NRW) 

        Information chirurgische Rekonstruktion 

  Risiken und Zuversicht 

      FGM kann zu erheblichen Risiken in der Schwangerschaft und bei der Geburt führen 

       Geburtsplanung in der Klinik 

       Abklärung und Zuversicht, jede Schwangere sorgt sich 

  Hebammenhilfe 

      hilfreich und wichtig, Beleghebamme möglich, Vorurteile besprechen 

Nr. 16 
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FGM/C und Asylrecht 

  Asylgrund 

       sowohl für drohende als auch erlittene FGM 

  Frühzeitiges Thematisieren und ggf. Vermittlung 

       oft ist die Relevanz nicht bekannt, wird nicht thematisiert (siehe Folie 7) 

        Vorbereitung Interview, Sonderbeauftragte, Dolmetscherinnen 

        Fachstellen hinzuziehen, auch wenn bereits Anhörungen stattgefunden haben 

  Medizinisches Gutachten 

      Erfahrung und Kompetenz in der Diagnose und Behandlung, Kenntnisse über die Anforderungen 

  Kinder schützen 

      Information über die rechtliche Situation in Deutschland 

Nr. 17 

FGM/C und Kinderschutz 

  Gefährdung 

Tradition, Druck von Seiten der Familie und des Umfeldes (in Deutschland sowie im Herkunftsland),     
Hinweise ernst nehmen 

  Rechtslage 

      Strafbar nach §226 (auch im Ausland) 

  Schutzauftrag und Verfahrensablauf 

     §8a, festgelegte Abläufe und Ansprechpartner 

       Gefährdungseinschätzung und Bedeutung von Fachstellen 

  Prävention 

       Information und Beratung ist Prävention 

        Veranstaltungen in Schulen, Jugendeinrichtungen zu sexuellen Rechten 

        Fortbildungen von Fachleuten der verschiedenen Berufsgruppen 

Nr. 18 
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Fragen? 

Nr. 19 

Homepage Präsentation…  

www.fgm-caritasnet.de 

= Flyer können über Frau Hirsch bestellt werden. 

Nr. 20 
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Kontakt... 

Birgit  Wetter-Kürten 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln, esperanza 

Mauritiussteinweg 77-79 

50676 Köln  

0221 12695-1180    

birgit.wetter-kuerten@skf-koeln.de  

Anke Hirsch 

Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. 

Georgstr. 7 

50676 Köln  

0221 2010-144    

anke.hirsch@caritasnet.de  

Nr. 21 

Nr. 22 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik
Workshop auf dem digitalen Fachtag „FGM_C – Beratung, Prävention und 
Lobbyarbeit“ von IN VIA, SkF und Caritas am 01. Dezember 2020 

Dipl. Psych. Helge Jannink (Hamburg/Berlin)
Sexualpädagoge (gsp/isp), Gruppenanalytiker (D3G/IAG), Psych. Psychotherapeut i.A. (MBI), Supervisor

Kontakt: h.jannink@isp-sexualpaedagogik.org

www.isp-sexualpaedagogik.org

www.isp-sexualpaedagogik.org

Ablauf

 

2Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

● Ein kurzes Kennenlernen

● Input: Aus der sexualpädagogischen Arbeit mit jungen 

Geflüchteten

● Diskussion und Fragen

Aus der sexualpädagogischen Arbeit mit jungen 
Geflüchteten

Helge Jannink & Christina Witz

www.isp-sexualpaedagogik.org

www.isp-sexualpaedagogik.org

Eine klassische sexualpädagogische Veranstaltung

 

4Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

● Auftrag an externe Sexualpädagog*innen durch Schule oder 
Einrichtung

● Die Gruppe kennt sich (Klassenverband, Wohngruppe), ist 
größtenteils in Deutschland sozialisiert und ähnlichen Alters

● Zeitlicher Umfang: 90 Minuten bis 4 Stunden
● Veranstaltung im gewohnten Umfeld oder der 

sexualpädagogischen Einrichtung in deutscher Sprache
● Zeitweilig oder vollständig in geschlechtshomogenen 

Gruppen
● Freiwilligkeit ist die des Schulbesuchs
● Themen ergeben sich aus den Interessen der Gruppe

mailto:h.jannink@isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
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www.isp-sexualpaedagogik.org

Eine sexualpädagogische Veranstaltung für Geflüchtete

 

5Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

● Auftrag an externe Sexualpädagog*innen durch Einrichtung 
oder Unterkunft

● Die Gruppe kennt sich zum Teil (Wohngruppe, Unterkunft), 
ist an diversen Orten sozialisiert und unterschiedlichen Alters

● Zeitlicher Umfang: 120 Minuten
● Veranstaltung in der sexualpädagogischen Einrichtung mit 

Sprachmittler
● Vollständig in geschlechtshomogenen Gruppen
● Freiwilligkeit, da im Freizeitbereich angesiedelt
● Themen ergeben sich aus den Interessen der Gruppe

www.isp-sexualpaedagogik.org

Gut zu wissen – Besuch bei der Frauenärztin (2014)

 

6Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik
www.isp-sexualpaedagogik.org

Aus der sexualpädagogischen Praxis

 

7Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

Themen, zu denen UMF etwas wissen wollten:
● Körper & Pubertät
● Schwangerschaft & Verhütung
● Sexuell übertragbare Infektionen (STI)
● Lust- und Sexualpraktiken
● Kennenlernen des anderen Geschlechts

www.isp-sexualpaedagogik.org

Aus der sexualpädagogischen Praxis

 

8Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

Themen, nach denen UMF nicht gefragt haben:
● Schwangerschaftsabbruch
● Verhütung über Pille & Kondom hinaus
● Sexuelle Gewalt
● Sexuelle Orientierung
● Geschlechtsidentität

http://www.isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
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www.isp-sexualpaedagogik.org

Aus der sexualpädagogischen Praxis

 

9Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

Themen, denen ein anderes Gewicht zukam:
● Selbstbefriedigung
● Heiratsgebot

➢ Heterosexualität
➢ Jungfräulichkeit
➢ Kinderwunsch

● Weibliche Beschneidung (FGM/C)

www.isp-sexualpaedagogik.org

Weiterführende Literatur
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2016): Forum Sexualaufklärung und Familienplanung. Sexualaufklärung 
im interreligiöser Dialog (Heft 3 – auch zum Download).

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2010): Sexualität und Migration: Milieuspezifische Zugangswege für die 
Sexualaufklärung Jugendlicher. Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung der Lebenswelten von 14- bis 17-jährigen 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund (auch zum Download).

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2010): Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe in der 
Sexualaufklärung und Familienplanung (zum Download).

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2006): Forum Sexualaufklärung und Familienplanung. Migration (Heft 3 
– zum Download).

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1999): Forum Sexualaufklärung und Familienplanung. Interkulturell (Heft 
2 – zum Download).

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung & International Planned Parenthood Federation (2018): Sexuality 
Education in the WHO European Region – Country Factsheets (in Englisch für die Länder: Albanien, Belgien, Bosnien-
Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, England, Estland, Finnland, Georgien, Irland, Kasachstan, Kirgisien, Lettland, 
Mazedonien, Niederlande, Österreich, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, Tadschikistan, Tschechien, 
Ukraine, Zypern; zum Download).

El Feki, Shereen (2013): Sex und die Zitadelle. Liebesleben in der sich wandelnden arabischen Welt (Hanser).

Familien- und Sozialverein des LSVD e.V. (Hrsg.) (2007): Homosexualität in Migrationsfamilien. Handbuch für 
Multiplikatoren (Online-Handbuch).

Jannink, Helge & Christina Witz (2017): Die Doppelseitigkeit der Scham in der sexualpädagogischen Arbeit mit 
jugendlichen Geflüchteten. In: Sielert, Uwe, Marburger, Helga & Christiane Giese (Hrsg.): Sexualität und Gender im 
Einwanderungsland, S. 127–139 (De Gruyter).

www.isp-sexualpaedagogik.org

Weiterführende Literatur

 

11Helge Jannink – FGM_C als Thema in der Sexualpädagogik

Khan-Zvornicanin, Meggi & Victoria Schwenzer (2019): Modellprojekt „Fachdialognetz für schwangere und geflüchtete 
Frauen“. Teilberichte der wissenschaftlichen Begleitung (Camino; zum Download).

Kleff, Sanem, Seidel, Eberhard & Ahmet Toprak (20182): Gender & Islam in Deutschland (Aktion Courage e.V.).

Navai, Ramita (2017): Stadt der Lügen. Liebe, Sex und Tod in Teheran (Bundeszentrale für politische Bildung).

pro familia Bundesverband (Hrsg.) (2019): Fachkräfte im Dialog - Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. 
Abschlussbericht zum Modellprojekt (auch zum Download).

pro familia Dokumentation (2016): Fokus Migration in sexueller Bildung und Beratung. Barrieren identifizieren, kritisieren, 
überwinden (zum Download).

pro familia Magazin (2016): Flüchtlinge integrieren. Beratung – Aufklärung – Unterstützung.

Sielert, Uwe, Marburger, Helga & Christiane Giese (Hrsg.) (2017): Sexualität und Gender im Einwanderungsland. 
Öffentliche und zivilgesellschaftliche Aufgaben – Ein Lehr- und Praxishandbuch (De Gruyter).

Slimani, Leila (2018): Sex und Lügen. Gespräche mit Frauen aus der islamischen Welt (btb).

Terre des Femmes (Hrsg.) (2017): Weibliche Genitalverstümmelung. Informationsbroschüre: Aufklärung, Prävention und 
Umgang mit Betroffenen.

Varsa, Eszter (2016): Homosexualität und Islam: lsbttiq und muslimisch sein?! (Plus. Psychologische Lesben- und 
Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V.; zum Download; Arabisch, Deutsch, Englisch, Türkisch)

Witz, Christina & Helge Jannink (2017): Sexualpädagogische Arbeit mit jungen Geflüchteten – Ein Praxiseinblick. In: 
Zeitschrift für Sexualforschung, Heft 4, S. 368–378 (Thieme).

WHO-Regionalbüro für Europa und BZgA (2011): Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Rahmenkonzept für 
politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten (auch in 
Englisch und Russisch; zum Download).

www.isp-sexualpaedagogik.org

Weiterführende Literatur
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Internet
fachdialognetz.de - Ein Modellprojekt des pro familia Bundesverbandes für schwangere, geflüchtete Frauen

hilfeportal-missbrauch.de - Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch)

infodienst.bzga.de - InfoDienst Migration, Flüchtlinge und Gesundheit: Übersicht über Veranstaltungen, Veröffentlichungen 
und weiterführende Informationen

migration-info.de - Von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Website, die Informationen rund um das Thema 
Migration anbietet

multilanguage.donumvitae.org - Informationen zu Schwangerschaft und Flucht von donum vitae e.V. (Albanisch, Arabisch, 
Dari/Farsi, Deutsch, Englisch, Französisch, Paschto, Russisch, Somalisch, Tigrinya, Türkisch)

queer-refugees.de - Informationen zum Asylrecht für LGBTI-Geflüchtete vom LSVD e.V. (Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch, 
Farsi, Französisch, Pashto, Russisch)

refu-tips.de - Eine Seite von Amyna e.V., die sich an 14-18 Jährige wendet und Fragen rund um die Themen Liebe, 
Beziehung & Sexualität behandelt (Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Somali, Tigrinya)

sex-i.ch - sexual health info (Albanisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbokroatisch, Spanisch, 
Tigrinya, Türkisch)

zanzu.de - Das neue Webportal für Migrantinnen und Migranten (Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Farsi, 
Französisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch)

http://www.isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
http://www.isp-sexualpaedagogik.org
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Workshop 04

Kultursensible Beratung 
und Prävention

Charlotte Njikoufon und Ruth Abraha 

Psychosoziale Beraterinnen bei FIM – Frauenrecht 

ist Menschenrecht e. V.
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1.12.2020 

!"#$%&'&()*+,-./&012&,0340)5/15673/&814/)5494:01; 

!harlo'e  Ndamm  Njikoufon  (Psychosoziale  Beratung) 
Ruth  Abraha  (Psychosoziale  Beratung) 

FIM  e.  V.  –    
Interkulturelles  Beratungszentrum  

 Seit  den  ABer  Cahren:  Beratung  und  EnterstFtzung  Gon  MigranInnen  und  ihren  
Familien  in  allen  Lebenslagen  

 Beratung  und  Empowerment  der  OlienInnen  

 Sensibilisierung  der  (Fach-‐)Öffentlichkeit  

 Verschiedene  Arbeitsbereiche:  Allgemeine  Sozialberatung,  Menschenhandel,  
FUMV!,  Uewalt  im  *amen  der  WEhreX,  4rosItuIonY  

 Besonderheit:  mu'ersprachliche  Beraterinnen,  Bertaung  in  mehr  als  Z[  
Sprachen  

 FUMV!  seit  \BZB  Schwerpunk'hema  
2 
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Inhalt   

 LegiI,aIonT  Haltung  und  Au^rag  

 4roakIGe  und  kultursensible  Ansprache  

 Ansprache  bei  Verdacht  und  Handlungsablauf  bei  Kindeswohlgefährdung  

 Fazit  

 Weiterführende  Literatur  und  Links 

 Kontakt  zu  FIM 

3
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Emotionen und Haltung reflektieren 

• Lmpörun;:  3Sexuelle<  SelbstbesImmun;  der  Frau  Nird  verletzt    
• Unverständnis:  Wie  können  das  Frauen  anderen  Frauen  und  Mädchen  antun? 
• Oörperliche  =eakIonen:  ei;ene  körperlichen  Schmerzen,  ebelkeit,  fusammenziehenY 
• Solidarität:  Betroffenen  Frauen  helfen,  Mädchen  schützen  Praxis  bekämpfen  

NEIN  ZU  FGM/C  -‐  Menschenrechte  sind  Frauenrechte,  universal    

und  nicht  verhandelbar!  

  Ambivalenz:  Wissen  um  ]inter;ründe  3FUMV!  als  gAkt  der  Fürsor;eh<,  ;leichzeiI;es  
Ablehnen    der  Praxis      Au^ra;?  

  Unsicherheit:  Wie  ansprechen  ohne  die  OlienIn  zu  sI;maIsieren?  Wann  ist  ein  
Serdacht  ;erechierI;t?    kultursensible  Ansprache! 6 
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Mein Auftrag?   

Ambivalenz:  Wissen  um  Hintergründe  (FGM/C  als  ‚Akt  der  Fürsorge‘),  
gleichzeiIges  Ablehnen  der  4radis  

1.  Darf  ich  das  Thema  ansprechen?  

• Bei  Mädchen  haben  Nir  einen  eindeuIgen  @chutzau^rag  (m  Aa  @GB  Saaan  m  o  
KKG) 
  Kinderschutz  erreichen  über  kultursensible  Ansprache  bei  den  Eltern  

• Bei  den  betroffenen  Frauen  ist  der  konkrete  Au^rag  individuell  an  den  
Wunsch  der  Frau  gebunden  
  Mit  der  Frau  über  FGM/C  ins  Gespräch  kommen  

7 

Mein Auftrag?  

2.  Darf  ich  das  Thema  ansprechen? 
• neo-‐koloniale  Vergangenheit  –  was  gibt  „uns“  das  Recht  sich  
einzumischen?    

• KulturrelaIvisIsche  eberlegungen  vs.  universale  Menschenrechte 
• Blle5  eine  !rage  2er  Kerk0nLM   

   nein:  andere  Faktoren  ausschlaggebend:  Vertrauensbasis,  Kontext… 

Wir  ha7en  eine  Ora0en-‐  0n2  @en5HhenreHht5Poli-5Hhe  
Qegi-@a-on  !"#$%  :0@  Rhe@a  :0  @aHhenJ  

8 
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Kultursensible Ansprache beachten  

• Be;ritich/eiten  reue/Ieren  (FGM  oder  FGCb)    
• LntdramaIsierenD  >/zeMtanzT  dass  FGM/C  für  betroRene  Frauen  (Kulturen)  
Kebensrealität  und  idenItätssI^end  ist  (v  Ba;atellisierun;) 

• Ln'abuisierun;D  FGM/C  und  @exualität  soNie  medizinische  KomMli/aIonen  
zum  Thema  machen   

• Wissen  um  Wir/mächI;/eitD  rolmetscherinnenT  MulIMli/atorwinnenT  Lltern  
stehen  o^  unter  dem  rruc/  der  Communit6   

• Li;ene  LmoIonen  reue/Ieren  und  /lare  ]altun;  entNic/eln   
   Verstehen  der  Gründe  für  FGM/C  ≠  Verständnis  für  die  Praxis  
   Gemeinsame  Werte  hervorheben  (z.B.  Wohl  des  Kindes)  

9 

Gute Rahmenbedingungen 
schaffen  

• Sensibilität,  Respekt  und  Empathie  zeigen  

• gleichzeiIg  kriIsche  ]altung  Gerdeutlichen  s  *Ea*  zu  JGHV! 
• feiiakt&rVO&ntedt  berücksichIgen   
• Räume  schaffen,  zq9q  Jrauentreffen  3Jachre1erenInnen  einbinden<   
• Türöffner  Themen  suchen:  Gesundheit,  Erziehung,  Asyl,…  

Entscheidend  ist  nicht  wer  das  Thema  anspricht,    

sondern  wie  es  angesprochen  wird.  

10 
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Fragen?  Fragen!  

Raum  für  Ihre  Fragen  oder  Rückmeldungen  

11 

Rechtliche Situation in Deutschland 

• Seit  201y  eigener  Stra^atbestand  (§22ka  StGB) 
• Mindestens  1  Jahr  Freiheitsentzug  

•  DurchfFhrung,  Versuch  und  Beihilfe  strazar  (ebenso  Enterlassung)  

•  Verjährungsfrist:  20  Jahre  ab  21.  Lebensjahr  der  Betroffenen  (§78  StGB)  

•  Abweichend  zum  ‚Recht  des  Tatorts‘  gilt  die  deutsche  
Staatsangehörigkeit  der  Täter*innen  oder  Deutschland  als  der  
gewöhnliche  Wohnsitz  der  Betroffenen  (§5  (9)  StGB;  soll  
‚Ferienbeschneidungen‘  umfassen)  

•  Seit  2017  kann  der  Pass  entzogen  oder  die  Ausstellung  verweigert  
werden,  wenn  eine  Auslandsreise  FGM/C  dienen  soll  (§7  (1)  Nr.  11  
PassG)  

12 
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Schutzauftrag bei KWG 

• Art.  6  GG  iVm  §1631  BGB  iVm  §1666BGB 
Pflege  und  Erziehung  sind  das  natürlich  Recht  der  Eltern  und  ihre  
Pflicht.    

  Oinder  haben  ein  Recht  auf  eine  geNalireie  Erziehung.    

eber  die  Erfüllung  Nacht  die  Gemeinscha^    

• Wächteramt  haben  alle  Bürger*innen,  unabhängig  vom  Berufsfeld 

13 

Schutzauftrag bei KWG 

• In  der  Jugendhilfe  gelten  die  Maßgaben  des  §  8a  SGB  VIII 
• In  anderen  relevanten  Berufsfeldern  von  Geheimnisträger*innen  
(Ärzt*innen,  Sozialpädagog*innen…)  gilt  §  4  KKG: 

-  GewichIge  Anhaltspunkte  fFr  K`G  verpuichten  zur  Beratung  von  
Eltern/Jugendlichen 

-  Anspruch  auf  Gefährdungseinschätzung  durch  insoweit  erfahrene  
Fachkra^  (IseF)  und  Beratung  durch  Fachkra^  der  Jugendhilfe  s  
(Pseudonomisierung!)  

-  Befugnis  zur  InformaIon  des  Jugendamtes,  wenn  Gefährdung  nicht  
anders  abgewendet  werden  kann 

14 
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Handlungsablauf nach §4 KKG 

Verdacht  auf  Kindeswohlgefährdung  

    Verdachtsmomente  prüfen  (mit  Kolleg*innen)   
          Kollegiale  Beratung  durch  Fachberatungsstelle  und/oder  
IseF-‐         Beratung  (pseudonymisiert!)    

          @ituaIon  mit  den  Lltern  erörtern  (wenn  ohne  weitere  
            Gefährdung  des  Kindes  möglich)  und  auf  
                        Inanspruchnahme  von  Hilfen  hinwirken   
                     Wirksamkeit  überprüfen   
                  InformaIon  CugendamtT  wenn  
                                                Maßnahmen  nicht  wirksam!  

15 

Ansprache bei Verdacht 

• Hinweise:  KlienIn  oder  4artner  ist  aus  4rävalenzregionVPcommunity,  Kinder  
3insbq  Mädchen),  Schwangerscha^,  geplante  >uslandsreise,  konservaIve  
Einstellungen,  geplante  Festlichkeiten… 

• 4roakIve  >nsprache  3wenn  ohne  Gefährdung  der  Mädchen  möglich):    
•  Ist  die  Frau  selbst  betroffen?  Weiß  sie,  ob  sie  betroffen  ist?  Kann  sie  sich  erinnern  
wann  und  wie  es  war?  Hat  sie  körperliche  Schmerzen?    Wie  waren  bisherige  
Geburtsverläufe? 

•  Hat  sie  vor,  ihre  Mädchen  zu  beschneiden?  Würde  sie  ihre  Mädchen  beschneiden  
lassen,  wenn  sie  es  könnte? 

• Wie  steht  der  Ehemann  dazu?  Wie  stehen  andere  Bezugspersonen  aus  der  
Community  dazu? 

• Erste  >nsprache  sollte  über  die  Mu'er  erfolgen  
16 
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Aufklärungsinhalte  

• =echtliche  Au}lärung 
• @tra^at?estand/  Ser?ot  Deutschland 
• @tra^at?estand/  Ser?ot  im  ]erkun^sland 
• Kindeswohlgefährdung 
• (drohende)  FGM/C  als  Asylgrund  

• Körperliche  ?zwq  medizinische  Au}lärung 
• Unterschiedliche  Typen 
• Körperliche  medizinische  wie  seelische  Folgen 
• Folgen  in  Bezug  auf  die  eigene  und  die  Paarsexualität 
• Medizinische  Möglichkeit  zur  Wiederherstellung 

17 

Fazit 

• FGM/C  ist  vor  allem  Ausdruck  patriarchaler  Gewaltstrukturen  und  
männlichen  Besitzwahns  

• FGM/C  älter  als  alle  heuIgen  monotheisIschen  `eltreligionen  

• Prävalenz/Ausformung  unterscheidet  sich  stark  von  Region  zu  Region  

• an  Prävalenzgesellscha^en  Grundlage  für  soziale  Anerkennung  und  
Zugehörigkeit    enormer  gesellscha^licher  rruck    ‚Akt  der  Fürsorge‘    

• ProakIve  kultursensible  Au}lärungsarbeit  und  Enterstützung    
Verstehen  ≠  Verständnis  

• LntdramaIsieren  =  Lebensrealität  der  Frauen  anerkennen  

• Klare  Abläufe  und  Zuständigkeiten  bei  Kindeswohlgefährdung  
18 
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Weiterführende Literatur 
•  Allgemeine Informationen:  

•  h'psDVVNNN.unice1.orgVc?scV�lesVE*I!EFÄFUMÄreportÄCulyÄ\BZyÄ]iÄres.p+1  

•  h'psDVV+ata.unice1.orgVresourcesV1gm-‐country-‐pro�lesV  

•  h'psDVVNNN.Nho.intVneNs-‐roomV1act-‐sheetsV+etailV1emale-‐genital-‐muIlaIon  

•  h'psDVVNNN.Nho.intVrepro+ucIvehealthVtopicsV1gmVprogressp\Ä1gm.p+1  

•  h'psDVVNNN.?un+estag.+eV?lo?V[p[[o\V+cxoayB1BBZco1o[ck+\BkaopxZeByZ1VN+-‐Z-‐BZo-‐ZA-‐p+1-‐+ata.p+1  

•  h'psDVVNNN.netzNerk-‐integra.+eVstartseiteVstu+ie-‐1gmV  

•  h'psDVVopuso.ko?v.+eVopuso-‐1auV�lesV\\Z[VCannaUra1rissertaIon.p+1  

•  Dokumentationen und Berichte:  

•  h'psDVVNNN.youtu?e.comVNatchbv~4BltTeoÅÄeg  (Beitrag  zum  Film  ‚In  search..‘  von  Beryl  Magoko)  

•  h'psDVVNNN.youtu?e.comVNatchbv~?y]xsmcpCdB  (BR-‐rokumentaIon)  

•  h'psDVVNNN.youtu?e.comVNatchbv~@[to1AConÇo  (ARTE-‐Reportage)  

19 

Weiterführende Literatur 

•  Intervention und Unterstützung: 

•  h'psD//www.frankfurt.de/sixcms/detail.phpbid~pB3kk[ÉÄffmparÑÄidÄinhaltÖ~[BpA333  (Kinder-‐/Jugendschutztelefon  der  Stadt  Frankfurt)  

•  h'psD//www.bundesaerztekammer.de/�leadmin/userÄupload/downloads/pdf-‐Ürdner/Lmpfehlungen/2BZk-‐BoÄLmpfehlungen-‐zum-‐Emgang-‐mit-‐PaIenInnen-‐nach-‐
weiblicher-‐Genitalverstuemmelung.pdf  

•  h'psD//www.bundestag.de/blob/[kZZo2/o3dAAZ[AA3ffeboe[cefaaaAAeZbdp3d/wd-‐x-‐-‐-‐B22-‐ZA-‐pdf-‐data.pdf  (zu  Kostenübernahme  durch  Krankenkasse)  

•  h'psD//www.dimdi.de/staIc/de/klassi�kaIonen/icd/icd-‐ZB-‐gm/kode-‐suche/htmlgm2BZA/block-‐zAB-‐zxx.htm  (ICD-‐Index)  

•  h'psD//www.hamburg.de/contentblob/o[[kBZk/AA3[[ZdpbfdpaxffZBfA[AbbAbxfe[p3/data/intervenIon-‐genitalverstuemmelung.pdf  

•  h'psD//www.�m-‐frauenrecht.de/images/pdf/FGM-‐Abschlussbericht.pdf  

•  h'psD//www.vielfalt-‐bewegt-‐frankfurt.de/sites/default/�les/medien/downloads/amkaÄgesundheitÄvorortÄl6ZBÄ2BÄoÄ2BZA.pdf  (S.  32ff)  

•  h'psD//uefgm.org/wp-‐content/uploads/2BZk/ZZ/CÜE*l=á-‐I*FÜ-‐PAGLSÄGL=MA*áÄGL=MA*Ä]IG].pdf  

•  h'psD//dav-‐migraIonsrecht.de/�les/page/BÄZ[po[kBBÄZoZ323k[ZAs.pdf  (Dienstanweisung  BAMF  zu  Prüfung  und  Anerkennung  FGM/C)  

•  h'psD//www.refworld.org/pd�d/oaBc2Aox2.pdf  (Keiiaden  E*]C=  zu  FGM  als  As6lgrund)  

•  h'pD//www.dr-‐zerm.de/LmpfehlgenFGM2BBp.pdf  (Lmpfehlungen  für  Angehcrige  des  Gesundheitswesens  und  weitere  potenIell  involvierte  Berufsgruppen)    

20 

http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.phpbid~pB3kk
http://www.bundesaerztekammer.de/%7Fleadmin/user%C3%84upload/downloads/pdf-%C2%AD%E2%80%90%C3%9Crdner/Lmpfehlungen/2BZk-%C2%AD%E2%80%90Bo%C3%84Lmpfehlungen-%C2%AD%E2%80%90zum-%C2%AD%E2%80%90Emgang-%C2%AD%E2%80%90mit-%C2%AD%E2%80%90PaIenInnen-%C2%AD%E2%80%90nach-%C2%AD%E2%80%90weiblicher-%C2%AD%E2%80%90Genitalverstuemmelung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/%7Fleadmin/user%C3%84upload/downloads/pdf-%C2%AD%E2%80%90%C3%9Crdner/Lmpfehlungen/2BZk-%C2%AD%E2%80%90Bo%C3%84Lmpfehlungen-%C2%AD%E2%80%90zum-%C2%AD%E2%80%90Emgang-%C2%AD%E2%80%90mit-%C2%AD%E2%80%90PaIenInnen-%C2%AD%E2%80%90nach-%C2%AD%E2%80%90weiblicher-%C2%AD%E2%80%90Genitalverstuemmelung.pdf
http://www.bundestag.de/blob/
http://www.dimdi.de/staIc/de/klassi%7FkaIonen/icd/icd-%C2%AD%E2%80%90ZB-%C2%AD%E2%80%90gm/kode-%C2%AD%E2%80%90suche/htmlgm2BZA/block-%C2%AD%E2%80%90zAB-%C2%AD%E2%80%90zxx.htm
http://www.hamburg.de/contentblob/o
http://www.%7Fm-%C2%AD%E2%80%90frauenrecht.de/images/pdf/FGM-%C2%AD%E2%80%90Abschlussbericht.pdf
http://www.vielfalt-%C2%AD%E2%80%90bewegt-%C2%AD%E2%80%90frankfurt.de/sites/default/%7Fles/medien/downloads/amka%C3%84gesundheit%C3%84vorort%C3%84l6ZB%C3%842B%C3%84o%C3%842BZA.pdf
http://www.refworld.org/pd�d/oaBc2Aox2.pdf
http://www.dr-%C2%AD%E2%80%90zerm.de/LmpfehlgenFGM2BBp.pdf
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Kontakt zu FIM 

  !harl&'e  *damm-‐*-./&u1&n 

   Tel.  +49  (0)69  9709797-‐22 

   7harl&'e.n-./&u1&n@fim-‐beratungszentrum.de 

  Ruth  Abraha 

   Tel.  +49  (0)69  9709797-‐24 

   ruth.abraha@fim-‐beratungszentrum.de  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

mailto:e.n-./&u1&n@fim-%C2%AD%E2%80%90beratungszentrum.de
mailto:ruth.abraha@fim-%C2%AD%E2%80%90beratungszentrum.de


Workshop

Workshop 05

FGM_C als Asylgrund

Michael Heim 

Rechtsanwalt
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FGM_C als Asylgrund
Workshop im Rahmen des digitalen Fachtags

FGM_C- Beratung , Prävention und Lobbyarbeit 
Am 1.Dezember 2020

RA Heim, Bonn

Der „Asylantrag“

besteht aus mehreren Anträgen, gerichtet auf                                             Rechtsfolgen

1. Anerkennung als Asylberechtigte(r) (Art.16a GG)                                                      günstiger

2. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 AsylG)

3. Zuerkennung des subsidiären Schutzes (§ 4 AsylG)

4. Feststellung von Abschiebungsverboten (§ 60 Abs. 5 bzw. 7 AufenthG)             weniger günstig

Positive Entscheidungen führen in allen Fällen zu einem Bleiberecht, die Rechtsfolgen sind jedoch 
– in dieser Stufenfolge – ab Nr. 2  weniger günstig (insbes. bei Aufenthaltsverfestigung und 
Familiennachzug bzw. Familienflüchtlingsschutz)
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Zu 2.: Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

§ 3 (AsylG) Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
(1) Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559, 560), 
wenn er sich
1. aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe
2. außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet,
a) dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch

nehmen will oder
b) in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht

nicht zurückkehren will.

„kann“ – nicht  „konnte“, also gegenwärtige oder drohende Gefahr!

Aber: Art. 4 Abs. 4 Richtlinie 2011/95/EU (sog. Qualifikationsrichtlinie):

„Die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde oder einen sonstigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung 
oder einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, ist ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung 
begründet ist bzw. dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass der 
Antragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird.“

§ 3a (AsylG) Verfolgungshandlungen

(1) Als Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 gelten Handlungen, die

1. auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von denen nach Artikel 15 Absatz 2 der Konvention vom 4. November 
1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685, 953) keine Abweichung zulässig ist, oder

2. in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so 
gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher wie der in Nummer 1 beschriebenen Weise betroffen ist.

(2) Als Verfolgung im Sinne des Absatzes 1 können unter anderem die folgenden Handlungen gelten:

1. die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt,

2. gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche diskriminierend sind oder in 
diskriminierender Weise angewandt werden,
[…]
6. Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet sind.

(3) Zwischen den in § 3 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit den in § 3b genannten Verfolgungsgründen und den in den 
Absätzen 1 und 2 als Verfolgung eingestuften Handlungen oder dem Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen muss eine 
Verknüpfung bestehen.
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§ 3b Verfolgungsgründe

(1) Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 ist Folgendes zu berücksichtigen:
[…]
4. eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale Gruppe, wenn

a) die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen gemeinsamen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, 
gemein haben oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen 
sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten, und

b) die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als 
andersartig betrachtet wird;

als eine bestimmte soziale Gruppe kann auch eine Gruppe gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen 
Orientierung gründet; Handlungen, die nach deutschem Recht als strafbar gelten, fallen nicht darunter; eine Verfolgung wegen 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch vorliegen, wenn sie allein an das Geschlecht oder die 
geschlechtliche Identität anknüpft;

§ 3c (AsylG) Akteure, von denen Verfolgung ausgehen kann
Die Verfolgung kann ausgehen von
1. dem Staat,
2. Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, oder
3. nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in den Nummern 1 und 2 genannten Akteure einschließlich internationaler 
Organisationen   erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, im Sinne des § 3d Schutz vor Verfolgung 
zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht.

§ 3d (AsylG) Akteure, die Schutz bieten können
(1) Schutz vor Verfolgung kann nur geboten werden
1. vom Staat oder
2. von Parteien oder Organisationen einschließlich internationaler Organisationen, die den Staat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen,
sofern sie willens und in der Lage sind, Schutz gemäß Absatz 2 zu bieten.

(2) Der Schutz vor Verfolgung muss wirksam und darf nicht nur vorübergehender Art sein. Generell ist ein solcher 
Schutz gewährleistet, wenn die in Absatz 1 genannten Akteure geeignete Schritte einleiten, um die Verfolgung zu 
verhindern, beispielsweise durch wirksame Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von 
Handlungen, die eine Verfolgung darstellen, und wenn der Ausländer Zugang zu diesem Schutz hat.[…]



Zu: „willens und in der Lage“:

einerseits:

„Auch das Auswärtige Amt bestätigt im aktuellen Lagebericht vom 8. April 2019, dass Genitalver- 

stümmelung in Form der Zwangsbeschneidung seit 2005 mit Strafe bedroht wird, dass allerdings 

trotz sinkender Zahl Genitalverstümmelung nach wie vor mit großen regionalen Unterschieden weit 

verbreitet sei, am häufigsten in den ländlichen Gebieten sowie der gesamten Region Oromia, aus  

der die Klägerin stammt. Der äthiopische Staat ist damit zwar willens, Genitalverstümmelung und 

Zwangsbeschneidung einzudämmen, jedoch auch in näherer Zukunft nicht in der Lage, dies landes-

weit durchzusetzen.“

(VG Ansbach, Urteil vom 22. August 2019 – AN 9 K 16.31675 –, Rn. 15, juris)

andererseits:

„Seit 2008 stellt Art. 242 des ägyptischen Strafgesetzbuchs VWG (=Verstümmelung weiblicher Geni-

talien) unter Strafe. Des Weiteren hat die ägyptische Regierung (Population Council) gemeinsam mit 

dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und anderen Organisationen sogenannte 

Aufklärungskampagnen gestartet, die der Bevölkerung nahebringen, dass die Genitalverstümmelung 

gefährlich, verboten und nicht legitimiert ist. Im Februar 2015 hat die für Fatwas zuständige Behörde 

„Dar-al-Iftar„ eine Fatwa erlassen, der zufolge VWG nicht im Einklang mit der Scharia stehe und damit 

Sünde (haram) sei. Im August 2016 wurde das Verbot von VWG verschärft, indem härtere Strafen ein-

geführt wurden für Ärzte sowie für Personen, die die Betroffenen zu dieser Praxis zwingen. Allerdings 

erlaubt das Gesetz weiterhin Ausnahmen bei „medizinischer Notwendigkeit“.

[…]

VWG wird unabhängig von Religion, sozialer Schicht oder geographischer Lage (urban oder ländlich 

geprägter Raum) in Ägypten praktiziert. Das Land zählt zu den Ländern mit der höchsten sozialen 

Akzeptanz dieser Praxis. Mit 97 Millionen Einwohnern und einer Prävalenzrate von 87,2 % ist davon 

auszugehen, dass in Ägypten die größte Anzahl genitalverstümmelter Frauen lebt. Zwar variieren die 

Zahlen zwischen den Regierungsbezirken, aber auch in den städtisch geprägten Bezirken sind mit  

74,7 % immer noch knapp . der Frauen betroffen. Der Druck kommt nicht nur von Seiten der Familie, 

sondern auch vom weiteren sozialen Umfeld. VWG wird als wichtiger Teil der Tradition und Kultur  

angesehen. Außerdem entspricht die verstümmelte Vulva dem gängigen Schönheitsideal. Dadurch  

erhält VWG auch eine wirtschaftliche Komponente, da Eltern davon ausgehen müssen, dass ihre  

Tochter durch die Verstümmelung bessere Heiratschancen hat und ein abgesichertes, sozial geach-

tetes Leben ermöglicht bekommt. Zudem spielt die Religion eine wichtige Rolle. 90 % der Ägypter  

sind sunnitisch-islamischen Glaubens. 46 % der Frauen und 50 % der Männer sind der Überzeugung, 

dass VWG von ihrer Religion gefordert wird. Die Meinung und das Verhalten von Familienmitgliedern 

und Nachbarn haben einen sehr starken Einfluss auf die Entscheidungsfindung in ägyptischen Fami-
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lien. Die Weiterführung von VWG wird oft durch sozialen Druck und moralische Urteile vorangetrieben. 

Um die 70 % der ägyptischen Männer befürworten VWG. Insgesamt werden Mädchen zwischen ihrer 

Geburt und einem Alter von 17 Jahren verstümmelt, der Landesdurchschnitt liegt bei 9 Jahren.

[…]

Mittlerweile führt eine Medikalisierung von VWG dazu, dass ca. 78 % der Prozeduren von ärztlichem 

Personal aufgrund „medizinischer Notwendigkeit“ durchgeführt werden. Es vollzieht sich hierbei ein 

gefährlicher Trend, der sich der angestrebten Eindämmung der Praxis entgegenstellt. Zu den nach 

Kenntnis von TERRE DES FEMMES einzigen Verurteilungen seit 2008 kam es im Januar 2015, als ein 

Arzt und der Vater einer in Folge der Verstümmelung verstorbenen Dreizehnjährigen verurteilt wurden. 

Nach Berichten von nationalen und internationalen Beobachtern werde das Verbot von der Regierung 

nicht effektiv umgesetzt. Es gebe demnach auch keinen angemessenen Etat, um Aufklärungsarbeit 

zu leisten. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind die Prävalenzraten nach einer Studie nur geringfügig 

gesunken von 91,1 % im Jahr 2008 auf 87.2 % im Jahr 2015. Nach einer anderen Studie ist in der 

Altersgruppe von 15 bis 17 Jahren die Verstümmelungsrate von 74 % im Jahre 2005 auf 55 % im Jahr 

2015 zurückgegangen.

Selbst wenn man die Gefahr einer VWG bei den Töchtern der Kläger zu 1.) und 2.) auf Veranlassung 

von Angehörigen als Verfolgungshandlung nach § 3a Abs. 2 Nr. 6 AsylG unterstellt, so wären diese 

Angehörigen nicht als Akteure im Sinne von § 3c Nr. 3 AsylG anzusehen. Für die Annahme der Verfol-

gereigenschaft nach dieser Vorschrift müsste der ägyptische Staat erwiesenermaßen nicht in der Lage 

und nicht willens sein, Schutz vor VWG zu bieten. Davon ist jedoch nach den vorliegenden Auskünften 

gegenwärtig nicht auszugehen. Denn der ägyptische Staat hat durch die dargestellte Strafrechtsver-

schärfung wie durch staatlich geförderte Aufklärungskampagnen Maßnahmen zur Bekämpfung der 

VWG-Praxis ergriffen. Das Gericht verkennt nicht, dass hierdurch die Verstümmelungsraten bislang nur 

unzureichend gesenkt wurden. Es verkennt auch nicht, dass die Anzahl bekannt gewordener Straf-

verfahren gering ist und dass Beobachter die staatlichen Maßnahmen gesamtgesellschaftlich als nicht 

ausreichend effektiv beurteilen. Strafrechtsverfolgungsmaßnahmen werden jedoch durch das kollusive

Zusammenwirken von Eltern und Ärzten oder privaten „Beschneiderinnen„ verhindert.“

(VG Köln, Urteil vom 30. November 2018 – 6 K 219/17.A –, Rn. 66 - 70 und 86 juris)
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§ 3e (AsylG) Interner Schutz

(1) Dem Ausländer wird die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, wenn er

1. in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu 
Schutz vor Verfolgung nach § 3d hat und

2. sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und 
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt. […]

(§§ 3c bis 3e gelten sowohl für die Flüchtlingseigenschaft als auch für den subsidiären Schutz, § 4 Abs. 3 AsylG)

Zu 3.: Zuerkennung des subsidiären Schutzes 

§ 4 Subsidiärer Schutz

(1) Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, 
dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt:

1. die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,

2.    Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder

3.    eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.



problem: wenn nur ein Abschiebungsverbot festgestellt wird, dann greifen die Regelungen des 

Familienflüchtlingsschutzes nach dem AsylG nicht ein 
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Zu 4.: Feststellung von Abschiebungsverboten 
§ 60 (AufenthG) Verbot der Abschiebung
[…]
(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.
[…]
(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine 
erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. § 60a Absatz 2c Satz 2 und 3* gilt entsprechend. Eine erhebliche 
konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die 
sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung im 
Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt
in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung 
oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 
1 zu berücksichtigen.

* § 60a Absatz 2c: Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Der Ausländer muss 
eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen.
Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung 
erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den 
Schweregrad der Erkrankung, den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie die Folgen, die 
sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich ergeben, enthalten. Zur Behandlung der 
Erkrankung erforderliche Medikamente müssen mit der Angabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer international gebräuchlichen 
Bezeichnung aufgeführt sein.



Ob Flü-Schutz, subs. oder A-verbot, kann dahinstehen, weil keine juristisches Expertenkolloquium – 

Beratung, Vorbereitung, Problemstellung im Wesentlichen gleich, allerdings: wenn (nur) festgestelltes 

Abschiebungsverbot, dann greifen die Regelungen des Familienflüchtlingsschutzes nach dem AsylG

nicht ein 

„Eine konkret drohende Genitalverstümmelung ist geeignet, Flüchtlingsschutz zu begründen (VG 

Ansbach, U.v. 06.02.2019 - AN 3 K 17.34974 – juris; U.v. 22.08.2019 – AN 9 K 16.31675 – juris) und ist 

als Verfolgungshandlung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3a Abs. 2 Nr. 6 AsylG einzustufen, 

denn diese Handlung knüpft an die Geschlechtszugehörigkeit an, da sie allein an Frauen und Mädchen 

vorgenommen wird und werden kann (VG Würzburg, U.v. 5.12.2014 – W 3 K 14.30001 – juris)“.

(VG Ansbach, Urteil vom 02. September 2020 – AN 9 K 18.31174 –, Rn. 20 - 21, juris)

„Ausgehend von diesen Vorgaben ist in der Person der Klägerin ein Abschiebungshindernis nach 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG festzustellen. […]Überdies hat die Klägerin damit zu rechnen, Opfer einer 

Zwangsbeschneidung zu werden.“

(VG Münster, Urteil vom 15. März 2010 – 11 K 413/09.A –, Rn. 51 u. 57, juris)
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Verschiedene Konstellationen

Beschneidung

Flüchtlingseigenschaft ?

erfolgt (wenn Wiederholungsgefahr                   )    drohend                          Subsidiärer Schutz ?

Abschiebungsverbot ?

Abschiebungsverbot ?

PTBS
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Drohende Beschneidung

• Fachärzlicher Nachweis, dass bisher nicht beschnitten (Ausnahme: droh. Wiederholung bspw. Reinfibulation: dann Nachweis, 
dass beschnitten) 

• Darstellung, weshalb nicht vermeidbar

Gesichtspunkte:
- Hohe Prävalenz im Herkunftsstaat
- Fehlendes gesetzl. Verbot
- Verbreitete Praxis trotz Verbots
- Clan- etc. Zugehörigkeit 

Entscheidend ist aber immer: Persönliche Situation!

Mit anderen Worten: selbst 99-prozentige Prävalenz von FGM ist ohne Relevanz, wenn im konkreten Fall Beschneidung nicht 
„beachtlich wahrscheinlich“ ist!

„Bei der Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist der asylrechtliche Prognosemaßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit 
zugrunde zu legen. Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab setzt voraus, dass bei einer zusammenfassenden Würdigung des zur Prüfung 
gestellten Lebenssachverhalts die für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen und deshalb 
gegenüber den dagegen sprechenden Tatsachen überwiegen. Dabei ist eine "qualifizierende" Betrachtungsweise im Sinne einer 
Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Es kommt darauf an, ob in Anbetracht 
dieser Umstände bei einem vernünftig denkenden, besonnen Menschen in der Lage des Betroffenen Furcht vor Verfolgung 
hervorgerufen werden kann“
(VG Gelsenkirchen, B.v. 22. November 2017 – 9a K 5898/17.A –, Rn. 9)

problem „nachweis“: wenn ärztl. Attest Angaben enthält, die über die (originäre) fachliche Kompe-

tenz hinausgehen, z.B. Diagnosen aus anderen ärztl. Fachgebieten, länderkundliche Aussagen ohne 

Beleg entsprechender Expertise oder wenn Angaben der Patientin zur (Vor-)Fluchtgeschichte referiert 

werden (Gefahr des Produzierens von -scheinbaren- Widersprüchen)
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Drohende Beschneidung

2 Problemkreise:

Glaubhaftigkeit des Vortrags

„Es obliegt aber dem Schutzsuchenden, sein Verfolgungsschicksal glaubhaft zur Überzeugung des Gerichts 
darzulegen. Er muss daher die in seine Sphäre fallenden Ereignisse, insbesondere seine persönlichen Erlebnisse, in 
einer Art und Weise schildern, die geeignet ist, seinen geltend gemachten Anspruch lückenlos zu tragen. Dazu 
bedarf es - unter Angabe genauer Einzelheiten - einer stimmigen Schilderung des Sachverhalts. Daran fehlt es in der 
Regel, wenn der Schutzsuchende im Lauf des Verfahrens unterschiedliche Angaben macht und sein Vorbringen nicht 
auflösbare Widersprüche enthält, wenn seine Darstellungen nach der Lebenserfahrung oder aufgrund der Kenntnis 
entsprechender vergleichbarer Geschehensabläufe nicht nachvollziehbar erscheinen, und auch dann, wenn er sein 
Vorbringen im Laufe des Verfahrens steigert, insbesondere wenn er Tatsachen, die er für sein Begehren als 
maßgeblich bezeichnet, ohne vernünftige Erklärung erst sehr spät in das Verfahren einführt.“
(VG Gelsenkirchen, B. v. 22. November 2017 – 9a K 5898/17.A –, Rn. 13, juris)

Frage: Worauf ist zu achten bei Vorbereitung der Anhörung bzw. späterer Begründung des Antrags/ der Klage? 

„Allerdings sind die Angaben der Klägerin bezüglich der befürchteten Genitalverstümmelung in sich 

widersprüchlich und daher nicht glaubhaft.

So führte die Klägerin in der Anhörung beim Bundesamt aus, sie sei Angehörige der Volksgruppe Edo. 

In der mündlichen Verhandlung gab sie dagegen an, lediglich aus dem Bundesstaat Edo zu stammen. 

Welcher ethnischen Volksgruppe sie angehöre, wisse sie aber nicht. In ihrem Heimatdorf lebe ein 

bestimmter Volksstamm, an deren Namen sie sich allerdings nicht erinnern könne.

Darüber hinaus widersprechen sich auch die Angaben der Klägerin zu dem üblichen Beschneidungs-

alter der Mädchen bzw. Frauen in ihrer Volksgruppe. Dem Bundesamt gegenüber äußerte die Kläge-

rin, dass Mädchen als Neugeborene beschnitten würden. Eine Beschneidung könne aber auch bei 

Erwachsenen durchgeführt werden, wenn festgestellt würde, dass sie noch nicht beschnitten wurden. 

In der mündlichen Verhandlung erklärte sie dagegen, dass es von der Mutter abhänge, wann die Be-

schneidung stattfinde. Sie selbst habe nur von Freundinnen mitbekommen, dass es bei jungen Frauen 

kurz vor der Eheschließung oder im Übergang in das Erwachsenenalter geschehe. Wann der Über-

gang in das Erwachsenenalter bei jungen Frauen anzunehmen sei, könne sie aber nicht genau sagen.

Der Klägerin war es auch auf Nachfrage durch das Gericht nicht möglich, die bestehenden Wider-

sprüche nachvollziehbar aufzulösen. Vielmehr lässt die spätere Äußerung der Klägerin, den Termin für 

die Beschneidung habe ihr Stiefvater gemeinsam mit einigen Dorfältesten festgelegt, noch mehr an 
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der Glaubhaftigkeit des gesamten Beschneidungsvortrags zweifeln, da diese Aussage gänzlich unver-

einbar mit der ursprünglichen Angabe ist, dass es von der Mutter abhänge, wann die Beschneidung 

stattfinde.“

(VG Würzburg, Urteil vom 21. Dezember 2018 – W 10 K 18.31682 –, Rn. 37 - 40, juris)

„Auffällig war in diesem Kontext wiederum, dass die Mutter der Kläger ihre eigene Fluchtgeschichte 

in der mündlichen Verhandlung im Vergleich zu ihrer damals beim Bundesamt referierten Version weiter 

ausgeschmückt und zum Teil auch gesteigert hat. So hatte sie beim Bundesamt davon gesprochen, 

dass die Familie ihres Mannes sie gehasst habe, weil diese angenommen habe, sie habe ihren Mann 

zur Konversion verleitet. Einen persönlichen Streit oder direkte Zusammenstöße mit Familienange-

hörigen ihres Mannes verneinte sie jedoch auf Nachfrage klar, ihr Mann habe immer versucht, sie zu 

schützen. Sie hätten die Mutter der Kläger sowieso nicht sehen wollen, sie hätten auch keinen Kontakt 

gehabt, sie habe den Vater ihres Mannes und seine Geschwister nur vom Sehen gekannt. Die Familien- 

angehörigen des Mannes hätten die Mutter der Kläger ja gekannt, die hätten sie auch angreifen können 

 (S. 6/7 der Anhörungsniederschrift im Verfahren Az. ...).

Nach ihrer Darstellung in der mündlichen Verhandlung vom 13.02.2019 sei es jedoch so gewesen, dass  

die Brüder ihres Mannes gar gedroht hätten, die Mutter der Kläger umzubringen (S. 5 der Nieder-

schrift). Dabei macht es durchaus einen nicht unerheblichen qualitativen Unterschied, ob die Familien-

angehörigen des Mannes die Mutter der Kläger „lediglich“ abgelehnt, gehasst und keinen Kontakt ge-

wünscht hätten oder ob eben sogar die Drohung ausgesprochen worden sein soll, dass sie die Tötung 

der Mutter der Kläger im Sinn gehabt hätten. Die Mutter der Kläger hatte beim Bundesamt auch nicht 

deutlich angegeben, dass ihre eigenen Familienangehörigen von der Familie ihres Mannes bedroht 

worden sein sollen, so insbesondere die Schwester der Mutter der Kläger. Solches soll sich aber nach 

den Darstellungen in der mündlichen Verhandlung vom 13.02.2019 zugetragen haben. Soweit die Mut-

ter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ferner davon gesprochen hat, dass gar damit gedroht 

worden sei, die Schwester und ihre beiden Kinder zu verbrennen (S. 8 der Niederschrift), spiegelt sich 

dies in der eigenen Anhörung der Mutter der Kläger nicht wider.

Das Gericht hat vor diesem Hintergrund den Eindruck gewonnen, dass die Mutter der Kläger den 

Versuch unternommen hat, die Lage, wie sie sich im Falle der Rückkehr mit ihren Kindern darstellen 

würde, deutlich negativer zu beschreiben, als dies tatsächlich zu erwarten ist.“

(VG Bayreuth, Urteil vom 14. März 2019 – B 7 K 17.32298 –, Rn. 39 - 41, juris)
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Drohende Beschneidung
2 Problemkreise

2. Inländische Fluchtalternative  (abstrakt: § 3e AsylG , s.oben)

Konkretes Beispiel:

„Der Klägerin ist es möglich und zumutbar, sich in einem anderen Teil Nigerias aufzuhalten. Sie kann sich beispielsweise in eine 
der zahlreichen Großstädte, insbesondere Abuja oder in den liberaleren Südwesten des Landes, nach Lagos oder Ibadan, begeb-
en. Wenn sie nicht von sich aus zu ihrer Zuhälterin Kontakt aufnimmt, ist es unwahrscheinlich, dass sie in einer anonymen Groß-
stadt nach vielen Jahren der Abwesenheit außerhalb ihrer Heimatregion aufgefunden wird, zumal Nigeria etwa 190 Millionen 
Einwohner hat, eine Fläche von 925.000 Quadratkilometer aufweist und dabei nicht über ein funktionsfähiges Meldesystem ver-
fügt […]. Dies gilt umso mehr, als es nach den Angaben der Klägerin nach ihrer Flucht zu keinen Kontaktaufnahme- oder Bedroh-
ungsversuchen durch die Zuhälterin gekommen ist. Das Gericht verkennt nicht, dass alleinstehende Frauen insbesondere im kon-
servativen Norden, aber auch in anderen Landesteilen diskriminiert werden. Zudem kommt familiären Bindungen in der niger-
ianischen Gesellschaft eine gesteigerte Bedeutung zu. Ein Umzug in eine der südwestlichen Großstädte trifft alleinstehende (und 
kinderlose) Frauen in der Regel gleichwohl nicht übermäßig hart, zumal sie dort eher Akzeptanz erfahren […]. Nach den Angaben 
der Klägerin, die durch das Gericht nicht weiter nachprüfbar sind, hat diese außerhalb ihres Heimatdorfes keine Verwandten in 
Nigeria. Das Gericht geht allerdings davon aus, dass die Klägerin als junge, gesunde Frau ohne Unterhaltsverpflichtungen in 
Nigeria in einer der zahlreichen Großstädte jedenfalls eine existenzsichernde Arbeit finden und ihre elementaren Grundbedürf-
nisse befriedigen kann, auch wenn sie nicht auf die Hilfe von Familienangehörigen hoffen kann. Diese Einschätzung wird dadurch 
bestätigt, dass die Klägerin alleine nach Europa gereist ist, zeitweise sogar auf der Straße gelebt hat und dadurch letztlich bewies-
en hat, dass sie sich auch in einer ihr unbekannten Umgebung mit wenigen Mitteln behaupten kann.“
(VG Würzburg, Urteil vom 21. Dezember 2018 – W 10 K 18.31682 –, Rn. 31 - 33, [Verweisung auf FGM in Rn.41])

Kl´in war in Nigeria von Stiefvater vielfach vergewaltigt worden, nach Libyen migriert und dort zur 

Prostitution gezwungen worden! 
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Fallkonstellation: Kind

„International zirkulierten weitgehend akzeptierte Schätzungen, denen zufolge 80 bis 90 % der Mädchen und Frauen in Sierra 
Leone von FGM betroffen seien. […] Das Verwaltungsgericht hat danach eine inländische Fluchtalternative für die Klägerin 
festgestellt. Sie sei nicht von einer zwangsweisen Beschneidung bedroht, wenn sich ihre Eltern, die beim Bundesamt und in der
mündlichen Verhandlung glaubhaft versichert hätten, dass sie gegen Beschneidung seien und ihre Tochter niemals beschneiden 
lassen würden, an einem anderen Ort außerhalb des Herkunftsorts (Freetown) niederlassen, wo die Familie keinen Einfluss mehr 
auf sie ausüben kann. Hiermit setzt sich das Zulassungsvorbringen nicht näher auseinander.“

[Auch der Verweis auf eine Entscheidung des BVerwG Österreich legt keine andere Bewertung nahe, weil…]

„Auch das Bundesverwaltungsgericht in Österreich hat seiner Entscheidung zugrunde gelegt, dass der soziale Druck in den Städten 
„etwas geringer“ sei, hat aber – anders als das Verwaltungsgericht im gegenständlichen Fall – in dem von ihm entschiedenen Fall 
aufgrund der mündlichen Verhandlung den Eindruck gewonnen, dass es für die Mutter der zweijährigen Zweitbeschwerde-
führerin, welche selbst genitalverstümmelt wurde, nicht vorstellbar erscheine, sich dem gesellschaftlichen Druck widersetzen zu 
können. Die Mutter habe angegeben, dass ihre Familie die Tochter als uneheliches Kind diskriminieren würde, die 
Genitalverstümmelung Tradition sei und die Mutter sowie ihr Lebensgefährte gegen diese Tradition nicht ankämpfen könnten. In 
Übereinstimmung mit den Länderfeststellungen sei davon auszugehen, dass die Eltern der Zweitbeschwerdeführerin sich dem 
gesellschaftlichen Druck beugen würden.“ 
(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 15. September 2020 – 9 ZB 20.31729)

relevanz der elterlichen position zur (drohenden) Fgm der tochter:

s. auch VG Bayreuth, U. v. 14.03.2019 – B 7 K 17.32298 betr. Bescheidungsgefahr für in BRD 

geborene 3-Jährige im Hinblick auf Äthiopien: keine Gefahr, dass die Angehörigen der Mutter 

gegen deren Willen die Beschneidung durchsetzen, wenn sich diese „in urbaner Region“ niederlässt, 

da Beschneidung regional verbreitet und bei der überwiegenden Anzahl der Mädchen in Äthiopien 

keine B. mehr durchgeführt wird (Rn. 55f.)

s. dazu auch DA-Asyl des BAMF: „5.2.1.5 Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen im Bundes-

gebiet“: Befasst sich mit der Konstellation, dass wegen drohender Genitalverstümmelung Flüchtlings-

schutz für ein minderjähriges Mädchen gewährt wird und die Vornahme dieser Handlung - mit Duldung 

oder sogar auf Betreiben der Eltern - nicht ausgeschlossen werden könne. In derartigen Fällen seien -

um den Schutz für die Minderjährige möglichst effektiv zu gestalten und die Ernsthaftigkeit zu betonen, 

mit der die deutschen Behörden diese Zwangsmaßnahme unterbinden wollen - die Eltern bereits in der 

Anhörung darauf hinzuweisen, dass, sofern Flüchtlingsschutz gewährt werden sollte, der Flüchtlings-

status widerrufen wird, wenn die Genitalverstümmelung zu einem späteren Zeitpunkt dennoch erfolgt. 

Den Eltern sei zu verdeutlichen, dass die entsprechende Unversehrtheit durch eine fachärztliche Unter-

suchung erneut überprüft werden kann, da der Fortbestand des Flüchtlingsschutzes spätestens nach 

drei Jahren von Amts wegen zu überprüfen ist; ein Widerruf könne die Aufenthaltsbeendigung für die 

ganze Familie zur Folge haben.
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Das BAMF geht also grds. davon aus, dass eine derartige Haltung der Eltern einer Flüchtlingsaner-

kennung nicht entgegensteht. 

Auf der einen Seite ist die Position, die der Entscheidung des österr. BVerwGs zugrunde lag, also 

offenbar nicht Flüchtlingsschutz ausschließend, auf der anderen Seite vertritt das VG Köln, U.v.

30.11.2018 – 6 K 219/17.A die Auffassung, Eltern sei der Kontaktabbruch zur FGM befürwortenden 

Großfamilie zumutbar und formuliert dort wörtlich: „Das Flüchtlingsrecht nimmt den Eltern nicht die 

Verantwortung für ihre Töchter ab“ – das könnte man so interpretieren, dass die Eltern flüchtlingsrecht-

lich immer gegen FGM sein müssen; allerdings ist zu bedenken, dass KlägerInnen die Töchter selbst 

sind, nur vertreten durch ihre Eltern, so dass von diesen drohende Gefahren – in Form von mangeln-

dem Schutz – dem Klageerfolg der Töchter nicht entgegenstehen dürften (zumal auch nach dt. Famili-

enrecht in derartigen Konstellationen Regelungen „gegen“ die Eltern getroffen werden könnten (Entzug 

des Sorgerechts/ Aufenthaltsbestimmungsrechts).

Da die Töchter KlägerInnen sind, dürfte die FGM-befürwortende Position der Eltern – selbst wenn 

nachträglicher Wandel von Ablehnung zur Hinnahme – kaum als gesteigertes Vorbringen zu werten 

sein, da letzterer Vorwurf sich gegen die Kläger wendet, nicht gegen Dritte, also hier die Eltern (aber 

rechtlich sicherlich nicht so eindeutig, dass ein VG nicht zu anderem Ergebnis kommen könnte!)

Bereits erfolgte Beschneidung

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ?

Fachärzlicher Nachweis zur Beschneidung erforderlich

Frage: traumatisierendes Erlebnis ? Wenn ja: Attest/ Gutachten, dass sich auch zu Gefahr der Retraumatisierung verhalten muss

Problem: Anforderungen an entsprechende Gutachten (§ 60 Abs. 7 i.V.m. § 60a Absatz 2c Satz 2 und 3 AufenthG, s. oben)

Weiteres Problem: 

Eventuelle Behandlungsmöglichkeit der PTBS im Herkunftsstaat: Existenz und (wirtschaftliche) Erreichbarkeit
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problem „nachweis“: wenn ärztl. Attest Angaben enthält, die über die (originäre) fachliche Kompe-

tenz hinausgehen, z.B. Diagnosen aus anderen ärztl. Fachgebieten, länderkundliche Aussagen ohne 

Beleg entsprechender Expertise oder wenn Angaben der Patientin zur (Vor-)Fluchtgeschichte referiert 

werden (Gefahr des Produzierens von -scheinbaren- Widersprüchen)

(mein) hinweisblatt für die erstellung von ptBs-stellungnahmen:

Hinweis auf die Anforderungen an ein von Klägerseite vorgelegtes „ärzliches Attest“ betreffend das 

Vorliegen einer PTBS

Das Gesetz fordert insoweit nach der 2019 erfolgten Novellierung des Aufenthaltsgesetzes auch für 

herkunftslandbezogene Abschiebungsverbote:

„Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifi-

zierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die 

tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der 

Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den 

Schweregrad der Erkrankung, den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach 

ICD 10 sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation 

voraussichtlich ergeben, enthalten.“ 

(für inlandsbezogene Abschiebungshindernisse gilt desweiteren: „Zur Behandung der Erkrankung 

erforderliche Medikamente müssen mit der Angabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer international 

gebräuchlichen Bezeichnung aufgeführt sein“

Das Bundesverwaltungsgericht hat in der nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen grundlegenden  

Entscheidung seine Ansicht zu den Mindestanforderungen an solche Atteste formuliert. Dieser Vorgabe  

folgen die Verwaltungsgerichte zwar häufig, allerdings werden gelegentlich auch Stellungnahmen von 

Psychologischen PsychotherapeutInnen akzeptiert, soweit sie den übrigen Kriterien genügen (vgl. OVG 

Münster, B.v. 19.12.08 – 8 A 3053/08.A; VG Düsseldorf, U.v. 25.07.2019 – 4 K 993/17.A). Obwohl diese 

Atteste/Stellungnahmen in der nachfolgend auszugsweise wiedergegebene Entscheidung des Bundes- 

verwaltungsgerichts unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, ob sie ausreichen, einen seitens 

des Gerichts erst noch zu beauftragenden Gutachter mit der Feststellung des Vorliegens einer PTBS 

zu befassen - sie also eigentlich nur eine Vorstufe der Beurteilung darstellen – sollten die relativ strengen  

Anforderungen in allen Konstellationen berücksichtigt werden.

Besonders darauf hinzuweisen ist, dass sich Atteste/Stellungnahmen dazu verhalten müssen, ob die 

Angaben der Betroffenen mit der diagnostizierten Erkrankung in Übereinstimmung gebracht werden 

können und weshalb diese Angaben aus Sicht der ErstellerIn erlebnisfundiert sind. Insbesondere wird 

eine „kritiklose Übernahme“ von Angaben gerne moniert.
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In der Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urteil vom 11. September 2007 

– 10 C 8/07 –) heißt es zunächst hinsichtlich des dort vorgelegten Attests:

„Das Attest vom […] ist schon deshalb insoweit nicht ausreichend, weil es weder Angaben über eine 

eigene ärztliche Exploration und Befunderhebung enthält noch eine nachvollziehbar begründete 

eigene Diagnose stellt. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf die Wiedergabe der - offenbar nicht 

weiter überprüften - Angaben der Klägerin zu 2, die diese in der bisher einmaligen Vorstellung bei der 

Fachärztin am 26. Januar 2005 gemacht hat, und bescheinigt ohne nähere Erläuterung, dass „die 

von ihr gemachten Angaben“ „für das Vorhandensein einer posttraumatischen Belastungsstörung“ 

sprächen. Auf den zeitlichen Abstand zwischen den von der Klägerin zu 2 behaupteten „aggressiven 

Erfahrungen“ im Kriegsgebiet und den erst 2005 geltend gemachten Symptomen geht das Attest 

überhaupt nicht ein.“

Anschließend werden die Anforderungen positiv formuliert:

„Allerdings gehört zur Substantiierung eines Sachverständigenbeweisantrags, der das Vorliegen einer 

behandlungsbedürftigen PTBS zum Gegenstand hat, angesichts der Unschärfen des Krankheitsbildes  

sowie seiner vielfältigen Symptome regelmäßig die Vorlage eines gewissen Mindestanforderungen 

genügenden 

- fachärztlichen Attests. 

  Aus diesem muss sich (für medizinische Laien!, M.H.) nachvollziehbar ergeben, 

- auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und 

- wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. 

Dazu gehören etwa Angaben darüber, 

- seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztlicher Behandlung befunden hat und 

- ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt werden.

Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die

- Schwere der Krankheit, deren 

- Behandlungsbedürftigkeit sowie - den 

- bisherigen Behandlungsverlauf (Medikation und Therapie) geben. 

Wird das Vorliegen einer PTBS auf traumatisierende Erlebnisse im Heimatland gestützt und werden die 

Symptome erst längere Zeit nach der Ausreise aus dem Heimatland vorgetragen, so ist in der Regel 

auch eine Begründung dafür erforderlich,

- warum die Erkrankung nicht früher geltend gemacht worden ist. 

Diese Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich aus der Pflicht des Beteiligten, an der Erfor-

schung des Sachverhalts mitzuwirken (§ 86 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 VwGO), die in besonderem 

Maße für Umstände gilt, die in die eigene Sphäre des Beteiligten fallen.“
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Zum Nachlesen bzw. für die Nachlese

Positive Entscheidungen:

Nigeria, Frau, vermutlich Mitte Zwanzig, Abschiebungsverbot; („Darüber hinaus hat das Gericht auch keinen Zweifel daran, dass die Klägerin als Angehörige der 
Urhobo auch als Erwachsene noch mit einer Zwangsbeschneidung zu rechnen hatte. Ihre dazu erfolgten Schilderungen stehen im Einklang mit den dem Gericht 
vorliegenden Erkenntnisquellen. Danach ist es so, dass Beschneidungen von Frauen auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Altersstufen von den meisten 
ethnischen Gruppen in Nigeria praktiziert werden. Bei der Volksgruppe der Urhobos ist eine Zwangsbeschneidung im Erwachsenenalter üblich. Sie wird teilweise 
während der ersten Schwangerschaft angewendet.“)
(VG Münster, Urteil vom 15. März 2010 – 11 K 413/09.A )

Somalia, 42-jährige Frau, Flüchtlingsschutz; Klägerin hatte 2015 eine plastischen Operation zur Rekonstruktion der Vulva; Gefahr, erneut dieser Prozedur unterworfen 
zu werden, erachtet das Gericht angesichts der sehr schwierigen Lage von Frauen und Mädchen in Somalia in jeder Hinsicht als berechtigt und konkret; 
selbstbestimmtes Leben ohne den Rahmen der elterlichen Familie oder Ehe in Somalia nicht möglich; bei Rückkehr nach Somalia würde sie zum einen erneut auf die 
Familie ihres verstorbenen Mannes treffen und wäre der Gefahr einer zwangsweisen Verheiratung mit einem der Brüder ihres Mannes ausgesetzt, zum anderen im 
Zusammenhang mit einer erneuten Eheschließung mit dem Problem konfrontiert, dass sie sich in Deutschland einer rekonstruierenden Operation im Vaginalbereich 
unterzogen hat, womit sie sich bewusst der in Somalia herrschenden Tradition entgegengestellt hat
(VG Gera, Urteil vom 16. Januar 2018 – 4 K 20704/17 Ge )

Nigeria, Frau mit 2 Kindern, Flüchtlingsschutz; („Bei einer Rückkehr der Klägerin zu 1. in ihren Heimatort kann nicht damit gerechnet werden, dass es ihr erneut 
gelingen würde, sich dem Zugriff ihres Vaters und damit einer Zwangsbeschneidung zu entziehen. Dabei legt das Gericht zum einen zugrunde, dass sie als 
alleinstehende Frau mit zwei Kindern im betreuungsbedürftigen Alter nach Nigeria zurückkehren würde.“)
(VG Münster, Urteil vom 25. März 2019 – 5 K 5694/17.A und für die Tochter: Urteil vom 25. März 2019 – 5 K 706/18.A)

Guinea, 23-jährige Frau, Flüchtlingsschutz, bereits beschnitten; drohende Zwangsheirat mit bereits angekündigter Überprüfung „ausreichender“ Beschneidung; 
Zweitbeschneidung vor Eheschließung in Guinea und Gambia nicht unüblich; weitgehenden Untätigkeit des guineischen Staates bei drohender 
Genitalverstümmelung, keine inländische Fluchtalternative 
(VG Münster, Urteil vom 24. Januar 2020 – 4 K 534/18.A )

Negative Entscheidungen:

Nigeria, 2-jähriges Kind, in BRD geboren; keine Beschneidung gegen den erklärten Willen der Eltern beachtlich wahrscheinlich
(VG Aachen, Urteil vom 16. September 2014 – 2 K 2262/13.A)

Senegal, 2-jähriges Kind, in BRD geboren, inländische Fluchtalternative („Zum einen haben sich die Eltern der Antragstellerin im Verfahren vor dem Bundesamt gegen eine Beschneidung ihrer Tochter 
ausgesprochen, was das Risiko einer Beschneidung bereits deutlich reduziert.[…] Die Familie der Antragstellerin hat jedoch die Möglichkeit, sich in einem Teil des Senegals niederzulassen, an dem eine 
Zwangsbeschneidung nicht zu erwarten ist.[…] Jedenfalls könnten die Eltern der Antragstellerin im Falle von konkreten Anhaltspunkten für eine drohende Zwangsbeschneidung durch andere Familienangehörige 
staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine solche würde auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewährt. Denn das Gesetz, das die Genitalverstümmelung verbietet und unter Strafe stellt, wird von den 
senegalesischen Strafverfolgungsbehörden vollzogen, wie verschiedentliche Verurteilungen zeigen“)
(VG München, Beschluss vom 03. April 2020 – M 10 S 19.34493 –,)

Äthiopien, 4-jähriges Kind, in BRD geboren, inländische Fluchtalternative
(VG Bayreuth, Urteil vom 14. März 2019 – B 7 K 17.32298)

Eritrea, 6-jähriges Kind,; FGM in Eritrea seit 2007 verboten. Die Zahl der Mädchen, die beschnitten werden, ist in Eritrea stark rückläufig; 83% der Mädchen und Frauen (15-49 Jahre) beschnitten, wohingegen 
lediglich 33% der Mädchen unter 14 Jahren und 5% der unter 5-jährigen Mädchen beschnitten sind; Befürwortungsrate von FGM seit 1995 stetig gesunken; warum eine Beschneidung gegen den eindeutigen 
Willen der alleinerziehenden Mutter durchgeführt werden sollte bzw. es dieser nicht möglich wäre, sich gegen entsprechende - zumal rückläufige - Erwartungen seitens der Gesellschaft durchzusetzen, wurde aus 
dem Vortrag der Mutter nicht deutlich.; gleiches gilt für von Dritten ausgehende Gefahren
(VG Düsseldorf, Urteil vom 16. März 2017 – 6 K 12164/16.A)

Guinea, 26-jährige Frau; fehlende Glaubhaftigkeit: „Insoweit kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass auch ältere Mädchen oder Frauen dem Brauch der Zwangsbeschneidung ausgesetzt werden, 
zumal wenn auch eine Zwangsverheiratung im Raume steht. Die Zwangsbeschneidung gilt in vielen Stammesgesellschaften als Heiratsvoraussetzung. Die Gemeinschaften, die ihn praktizieren, sehen in der 
Zwangsbeschneidung einen wichtigen Bestandteil ihrer kulturellen Identität und Tradition. Allerdings glaubt das Gericht der Klägerin ihr Vorbringen nicht, vor einer ihr drohenden Zwangsverheiratung und 
Zwangsbeschneidung geflohen und ausgereist zu sein. Das Gericht geht nach Lage der Akten vielmehr davon aus, dass sie ihr Heimatland unverfolgt verlassen und ein jedenfalls in maßgeblichen Teilen erfundenes 
Verfolgungsschicksal vorgetragen hat.
(VG Düsseldorf, Urteil vom 15. August 2014 – 13 K 4740/13.A)

Sierra Leone, erwachsene Frau; abgelehnter Berufungszulassungsantrag; „Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil nach der von ihm herangezogenen Auskunftslage darauf abgestellt, dass die weibliche 
Genitalverstümmelung oder FGM (Female Genital Mutilation) in weiten Teilen Sierra Leones, auch in größeren Städten, noch immer übliche Praxis sei. International zirkulierten weitgehend akzeptierte 
Schätzungen, denen zufolge 80 bis 90 % der Mädchen und Frauen in Sierra Leone von FGM betroffen seien. Die Akzeptanz von FGM sei aber umso wahrscheinlicher, je ländlicher, je geringer gebildet und je 
stärker verwurzelt die betreffende Person in der afrikanischen Tradition sei. In der Hauptstadt Freetown gebe es die traditionellen Bindungen und Zwänge der heimischen Ethnie nicht, insbesondere wenn 
einzelne Personen dorthin ziehen und für sich leben würden. Für die betreffenden Personen bedeute dies allerdings einen weitgehenden Bruch mit der Familie. Eine Rückkehr in ihre Dörfer sei nicht mehr 
möglich, da sie einer sozialen Ächtung anheimfielen. Von FGM bedrohte Frauen könnten sich somit innerhalb Sierra Leones der Genitalverstümmelung entziehen, indem sie die Kontakte zur Familie und 
Dorfgemeinschaft abbrechen und sich in eine größere Stadt begeben, in der die Familie und die örtliche Geheimgesellschaft keinen Einfluss habe. Das Verwaltungsgericht hat danach eine inländische 
Fluchtalternative für die erwachsene Klägerin festgestellt. Sie sei nicht von einer zwangsweisen Beschneidung bedroht, wenn sie sich mit ihrer Familie nicht in ihrer Heimatregion, sondern insbesondere in einer 
der größeren Städte Sierra Leones, wie etwa Waterloo, Makeni, Bo, Kenema oder Port Loko, niederlasse. Sie selbst habe sich einer Beschneidung entzogen und sie sowie ihr Lebensgefährte hätten in der 
mündlichen Verhandlung angegeben, gegen FGM eingestellt zu sein. Ihre Tochter würden sie niemals beschneiden lassen. Hiermit setzt sich das Zulassungsvorbringen nicht näher auseinander.“
(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 15. September 2020 – 9 ZB 20.31730)



links unD Chat-kommentare

Links 

 www.fgm-caritasnet.de

 Flyer sind zu bestellen über: anke.hirsch@caritasnet.de

 Fortbildung gibt es von Terre des Femmes: 

 https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/weibliche-genitalverstuemmelung/let-s-change

 Informationen des Deutschen Caritasverbands:

 https://www.caritas.de/fgm_c 

 Rechtsberaterkonferenz der mit den Wohlfahrtsverbänden und dem Hohen Flüchtlingskommissar 

 der Vereinten Nationen zusammenarbeitenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte: 

 http://rechtsberaterkonferenz.de 

 Bundesweite Liste mit medizinischen, juristischen und sozialen Ansprechpartner*innen zu FGM_C:

 https://www.frauenrechte.de/images/downloads/fgm/2020/Bundesweite_Liste_mit_

AnsprechpartnerInnen_Stand_Maerz_2020.pdf  

 Fortbildung für Vertreter*innen aus Diaspora-Communities: 

 https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/weibliche-genitalverstuemmelung/let-s-change

„Ich bin 

begeistert!“

„Danke für den tollen 

Fachtag! Es gab sehr viele  

Informationen die hilfreich für 

die Beratung sind.“ 

„Vielen Dank an alle 

für den wichtigen Tag. 

Und die gute Grafik 

zum Schluss :).“ „Vielen Dank für 

einen sehr interessanten 

Tag mit einer tollen 

souveränen 

Moderation!“ 

„Vielen Dank an alle 

Veranstalter*innen und 

Referent*innen und an Frau Korn 

für ihre klare und rassismuskritische 

Positionierung! Die kam noch mal 

viel deutlicher raus als letztes 

Jahr, als ich Sie live 

erleben durfte!“ 

„Vielen, vielen 

Dank! Ein super 

toller Fachtag!!!!!“

„Bin begeistert 

von diesem Tag. Danke. 

Es gab sehr viele konkrete 

Anregungen, die sich 

umsetzen lassen..“ 
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